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Anhang:

Mitversichert im Rahmen des Straf-Rechtsschutz für den Betriebsbereich (Art. 19 Pkt.1.3) ist die
Verteidigung in gerichtlichen Strafverfahren vor der Anklageerhebung ab der ersten Ermittlungs- oder
Verfolgungshandlung (Vorverfahren) gegen den Versicherungsnehmer bzw. mitversicherte Personen
bis maximal 5 % der Versicherungssumme. Wird gegen den Versicherungsnehmer oder eine
mitversicherte Person wegen eines Vorsatzdelikts ermittelt, gelten die Beschränkungen gemäß Art
19, Pkt. 2.2.2 sinngemäß. Die Annahme eines Diversionsangebots im Zusammenhang mit einem
Vorsatzdelikt wird einer Verurteilung gleich gehalten.


